
UNTERWEGS 
IM MDV:

AUCH MIT 
HAUSTIER!

ALLES ZURTIERMITNAHMEIN BUSUND BAHN 

Mit Dir Verbunden.

KOSTENFREIE TIERMITNAHME

•  Kleintiere oder kleine Hunde, die in 
geeigneten Behältnissen wie Handgepäck 
untergebracht sind, können kostenfrei 
mitgenommen werden. Die Behältnisse 
müssen so beschaffen sein, dass 
Beeinträchtigungen für Personen und Sachen 
ausgeschlossen sind. 

•  Diensthunde werden kostenfrei 
mitgenommen, wenn Angehörige der 
Bundespolizei und der Polizei in Uniform 
diese mitführen. 

•  Assistenzhunde können kostenfrei 
mitgenommen werden, wenn ein 
Feststellungsbescheid oder ein Ausweis mit 
der Bezeichnung „Mensch-Assistenzhund-
Gemeinschaft“ vorliegt und der Assistenzhund 
gemäß §12e Abs 4 mit einem in §26 der 
Assistenzhundeverordnung konkretisierten 
Abzeichen gekennzeichnet ist.  

•  Auch Personen, die im Besitz eines gültigen 
Schwerbehindertenausweises (mit Merk-
zeichen „B“) sind, können alternativ oder 
zusätzlich zu einer Begleitperson einen Hund 
kostenfrei mitnehmen.

TIER-
MITNAHME 
IM MDV –
SO GEHT’S:

Du hast Fragen zu Tickets und Preisen? 
Wir helfen Dir gerne weiter:
MDV-Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH 
www.mdv.de/kontakt

KOSTENPFLICHTIGE TIERMITNAHME

•  Für Hunde, die nicht in geeigneten 
Behältnissen, wie Handgepäck befördert 
werden, muss eine Extrakarte für die Fahrt in 
der erforderlichen Preisstufe gekauft werden.

•  Für eine ständige Hundemitnahme kann 
eine Monatskarte zum Normaltarif in der 
erforderlichen Preisstufe gekauft werden.

•  Alternativ ist die Mitnahme eines Hundes bei 
ausgewählten Abonnements gestattet.

Egal, ob Hund, Katze oder Maus: Haustiere sind 
treue Begleiter – immer und überall. Also auch in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Schließlich muss Katze 
Emmi regelmäßig zum Tierarzt und Hund Willy fährt 
liebend gern mit seinem Frauchen in den Park.

Im Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes 
(MDV) können Tiere in  mitgenommen 
werden.



DEUTSCHLANDTICKET LEIPZIG (TARIFZONE 110)

ABO LIGHT HALLE (TARIFZONE 210) 
UND LEIPZIG (TARIFZONE 110)

ABO LIGHT 9 UHR HALLE (TARIFZONE 210)

ABO LIGHT 10 UHR

Baustein „Mitnahme 
1 erwachsenen Person“

 Mo bis Fr von 17 Uhr bis 4 Uhr 
des Folge tages, Sa, So und 

feiertags sowie am 24. 
und 31.12. kann ganztägig 
eine erwachsene Person

mitfahren.

Eine erwachsene Person 
kann durch maximal 

einen Hund ersetzt werden.

Baustein „Mitnahme 
von bis zu 3 Kindern“

Mo bis Fr von 17 Uhr bis 
4 Uhr des Folge tages, Sa, 

So und feiertags sowie 
am 24. und 31.12. können 

ganztägig bis zu 3 
Kinder (6 bis einschließlich 

14 Jahre) mitfahren.

Maximal eine Person kann 
durch einen Hund ersetzt 

werden.

Enthalten diese Abos folgende Bausteine, 
ist eine Hundemitnahme möglich:

TICKETS UND ABOS:
HIER IST DIE
TIERMITNAHME
SCHON DRIN
In den folgenden Tickets und Abos ist die 
kostenlose Hundemitnahme inbegriffen:

24-STUNDEN-KARTE
 

24-STUNDEN-KARTE 
PLUS

LEIPZIG (TARIFZONE 110)

ABO BASIS

JOBTICKET ABO BASIS

ABO BASIS 9 UHR
HALLE (TARIFZONE 210)

ABO BASIS 10 UHR
LEIPZIG (TARIFZONE 110)

24-Stunden-Karten
können für eine bis

maximal fünf Personen
erworben werden.

Maximal eine Person kann 
durch einen Hund ersetzt 

werden.

Mo bis Fr können bis zu 
3 Kinder (6 bis ein-

schließlich 14 Jahre) und 
eine erwachsene Person

ab 17 Uhr bis 4 Uhr des 
Folgetages kostenlos 

mitfahren.

Sa, So und feiertags 
sowie am 24. und 31.12. gilt 

die Mitnahmeregelung 
ganztägig.

Maximal eine Person kann 
durch einen Hund ersetzt 

werden.

ABO PREMIUM

JOBTICKET ABO 
PREMIUM 

ABO SENIOR/ABO 
SENIOR PARTNER

ABO AKTIV FÜR DIE 
STADTVERKEHRE

 BAD LAUSICK, BRANDIS, 
COLDITZ, GRIMMA, 

WURZEN
MERSEBURG, MÜCHELN, 

QUERFURT
NAUMBURG, WEISSENFELS 

UND ZEITZ

ganztägige kostenlose 
Mitnahme von 

bis zu 3 Kindern
(6 bis einschließlich 

14 Jahre) und maximal 
einem Hund möglich

HINWEISE ZUR 
NUTZUNG DES ÖPNV 
MIT TIEREN
Das muss bei der Beförderung von Tieren 
in  beachtet werden:

•  Hunde werden nur unter Aufsicht einer hierzu 
geeigneten Person befördert.

•  Hunde müssen – soweit sie nicht in geeigneten 
Behältnissen, wie Handgepäck, mitgenommen 
werden – an der kurz gehaltenen Leine geführt 
werden und einen Maulkorb tragen.

•  Blindenführ- und Assistenzhunde, die eine Person 
begleiten, sowie in Ausbildung befindliche 
Blindenführ- und Assistenzhunde, müssen ein 
Führungsgeschirr bzw. eine Führungsdecke tragen 
und sind von der Maulkorbpflicht befreit.

•  Sonstige Tiere dürfen nur in geeigneten 
Behältnissen, wie Handgepäck, mitgenommen 
werden.

•  Tiere dürfen nicht auf Sitzplätzen untergebracht 
werden.

•  Für Schäden, die durch mitgeführte Tiere 
verursacht werden, haften generell die 
Tierbesitzerin oder der Tierbesitzer bzw. die 
Tierhüterin oder der Tierhüter (Fahrgast).

•  Bei Verstoß wird ein Bußgeld erhoben.

Im Besonderen gelten die aktuellen Beförderungs-
bedingungen und Tarifbestimmungen im Mittel-
deutschen Verkehrsverbund.


